
Über die EWS 

  

CO₂-Bepreisung für faire Märkte - verlässlicher, 

wirksamer und sozial gerechter Klimaschutz  

Die EWS empfehlen der Bundesregierung zur Einführung des EU-
Emissionshandels für Gebäude und Verkehr: 
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https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-12-21_methodenkonvention_3_1_kostensaetze.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-12-21_methodenkonvention_3_1_kostensaetze.pdf
https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2485196
https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2025/06/ERK2025_Pruefbericht-Emissionsdaten-2024-Projektionsdaten-2025.pdf
https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2025/06/ERK2025_Pruefbericht-Emissionsdaten-2024-Projektionsdaten-2025.pdf


Handlungsempfehlungen 

₂

Konsequent umsetzen: Für die geplante Einführung des 
ETS-2 ab 2027 stark machen 

₂

Preissicherheit schaffen: Einführung eines nationalen CO₂-
Mindestpreises mit klarem, verlässlich steigenden Preispfad 

Die EWS fordern einen ambitionierten, verlässlichen und steigenden Preispfad für ₂ bis zum Start 

des ETS-2. Planungssicherheit und Verlässlichkeit sind Grundvoraussetzungen für einen zunehmend 

marktlich initiierten Ausbau Erneuerbarer Energien und dafür, dass Bürgerinnen und Bürger sowie 

Unternehmen vom Umstieg auf klimaneutrale Lösungen und Technologien profitieren. Um 

Preisschocks im Übergang aus dem nationalen BEHG in den europäischen ETS-2 zu vermeiden, ist 

eine frühzeitige Anhebung des nationalen ₂-Preispfads vor 2027 nötig. 

Die EWS sprechen sich für einen nationalen ₂-Mindestpreis im ETS-1 und perspektivisch im ETS-2 

aus, als zentrale Leitplanken für Klimaschutz, eine verursachungsgerechte Bepreisung von 

Umweltschadenskosten und verlässliche Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Die 

Höhe des ₂-Mindestpreises sollte sich ab 2027 an den nationalen und europäischen Klimazielen in 

https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf


den entsprechenden Sektoren orientieren. Wir teilen im Grundsatz die Auffassung von Expertinnen und 

Experten, wonach ein Mindestpreis in 2030 bei ca. 120-240 Euro pro Tonne ₂ liegen sollte. 

 

Sozialen Ausgleich garantieren: Entlastung der Bürgerinnen 
und Bürger durch ein sozial gestaffeltes Klimageld 

₂

₂

₂

CO₂-Preis zielführend flankieren: Mit ausgewogenem Mix aus 
Anreizen, Förderung und Ordnungsrecht 

Deutschland ist für fast ein Viertel der EU-weiten ETS-2 Emissionen verantwortlich. Die Höhe der 

europaweiten ₂-Preise hängt maßgeblich davon ab, wie schnell Deutschland seine Klimaziele in den 

Sektoren Verkehr und Gebäude erreicht. Verfehlt Deutschland diese Ziele, drohen Strafzahlungen in 

Milliardenhöhe aufgrund der EU-Lastenverteilungsverordnung (ESR). 

Ein einseitiger Ansatz – sei es allein durch CO₂-Preise, Marktregulierung, Förderprogramme oder 

Infrastrukturausbau – greift zu kurz und bringt jeweils eigene Nachteile mit sich.5 Würde der 

Gesetzgeber beispielsweise alleine auf CO₂-Bepreisung setzen, wären erhebliche soziale Belastungen 

die Folge, da der nötige Lenkungseffekt nur bei sehr hohen Preisen eintritt. Deshalb sind zusätzliche 

Instrumente notwendig, etwa ordnungsrechtliche Maßnahmen (z. B. Effizienzstandards), gezielte 

Anreize (z. B. für klimafreundliche Mobilität und Sanierungen) sowie Förderprogramme. 

Erst die kluge Kombination verschiedener Instrumente schafft Kosteneffizienz, Planungssicherheit und 

soziale Ausgewogenheit. Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Politikmixes gilt: Der Weg 

zur Klimaneutralität verlangt eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung – und eröffnet zugleich die 

Chance auf eine lebenswerte, zukunftsfähige Gesellschaft für alle. 



Allen Haushalten Umstieg ermöglichen: Zügig Klima-
Sozialplan bei der EU einreichen und den EU-
Klimasozialfonds stärken 
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